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Gründe:

I.

Der Betroffene, der wegen Mordes, Tot-
schlags, Vergewaltigung and Diebstahls 
in einem besonders schweren Fall zu ei-
ner lebenslangen Gesamtfreiheitsstrafe 
verurteilt worden ist, hatte unter dem 
11.09.2008 gegen die Ablehnung der 
Gewährung von Vollzugslockerungen 
in Form von Begleitausgängen auf 
gerichtliche Entscheidung durch die 
Strafvollstreckungskammer des Land-
gerichts angetragen. Diese erließ in dem 
unter dem Aktenzeichen Vollz 103/08 
geführten Verfahren mit Beschluss vom 
31.10.2008 eine Entscheidung dahin-
gehend, dass die Entscheidung der 
Justizvollzugsanstalt, die Gewährung 
von Begleitausgängen abzulehnen, 
aufgehoben wird; zugleich verpflich-
tete die Strafvollstreckungskammer die 
Justizvollzugsanstalt, den Betroffenen 
unter Beachtung der Rechtsauffassung 
des Gerichts neu zu bescheiden.

In der Folgezeit sprach sich zwar die 
Justizvollzugsanstalt für die begehrte 
Gewährung von Begleitausgängen aus, 
sah sich jedoch an einer förmlichen 

§ 113 StVollzG
(Durchsetzung von 

gerichtlichen Entscheidungen)

OLG Hamm Neubescheidung des Betroffenen ge-
hindert, weil für Bewilligung von Voll-
zugslockerungen die Zustimmung des 
Justizministeriums erforderlich ist. Die 
Justizvollzugsanstalt legte daher die 
Vorgänge dem Justizministerium zur 
Entscheidung über die Zustimmung zu 
den beantragten. Vollzugslockerungen 
vor.

Nachdem in der Folgezeit – trotz Nach-
frage der Verfahrensbevollmächtigten 
– seitens des Justizministeriums keine 
Entscheidung getroffenen worden war, 
hat der Betroffene unter dem 24.03.2009 
bei der Strafvollstreckungskammer des 
Landgerichts Antrag auf gerichtliche 
Entscheidung in Form eines Vornah-
meantrags gemäß § 113 Abs. 1 StVollzG 
gestellt, mit dem er zugleich die Ver-
pflichtung der Justizvollzugsanstalt be-
gehrt, ihm unter gerichtlicher Ersetzung 
der Zustimmung des Justizministeriums 
Begleitausgängen zu gewähren bzw. 
hilfsweise, die Justizvollzugsanstalt zu 
verpflichten, seinen Antrag auf Geneh-
migung von Begleitausgängen unter 
Ersetzung der Zustimmung der Auf-
sichtsbehörde durch das. Gericht neu 
zu bescheiden. Mit dem angefochtenen 
Beschluss vom 04.05.2009 hat die Straf-
vollstreckungskammer antragsgemäß 
die Justizvollzugsanstalt verpflichtet, 
dem Betroffenen die Lockerungsstufe 
Begleitausgang zu gewähren. Zur Be-
gründung hat die Strafvollstreckungs-
kammer ausgeführt, dass aufgrund 
der monatelangen Untätigkeit des Ju-
stizministeriums ein Unterlassen einer 
Maßnahme ohne zureichenden Grund 
im Sinne des § 113 StVollzG vorliege. In 
der Sache selbst sei die Verpflichtung 
zur Gewährung von Begleitausgän-
gen auszusprechen gewesen, weil das 
diesbezügliche Ermessen der Justizvoll-
zugsanstalt auf Null reduziert sei, da sich 
die Justizvollzugsanstalt offensichtlich 
allein aus formalen Gründen – Fehlen 
der Zustimmung – an einer positiven 
Entscheidung gehindert sehe.

Hiergegen hat der Leiter der Justizvoll-
zugsanstalt frist- und formgerecht unter 
dem 25.05.2009 Rechtsbeschwerde ein-

gelegt. Er ist der Auffassung, der Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung sei be-
reits unzulässig, weil die Strafvollstre-
ckungskammer schon am 31.10.2008 
in der Sache entschieden gehabt habe. 
Komme die Justizbehörde der in dieser 
Entscheidung ausgesprochenen Ver-
pflichtung zur Neubescheidung nicht 
nach, bestehe im Nachgang keine 
Einwirkungsmöglichkeit des Gerichts 
mehr.

Im Übrigen sei auch keine Ermessens-
reduzierung auf Null eingetreten, da 
aufgrund der ausstehenden Zustim-
mungsentscheidung durch das Ju-
stizministerium der innerbehördliche 
Meinungsbildungsprozeß gerade noch 
nicht abgeschlossen gewesen sei. Im 
Rahmen des Zustimmungsverfahrens 
könnten noch weitere Erkenntnisse ge-
wonnen werden.

Zwischenzeitlich hat das Justizmini-
sterium mit Erlass vom 08.06.2009 die 
erforderliche Zustimmung nicht erteilt, 
da aufgrund des immer noch unbe-
arbeiteten Gefährdungspotentials des 
Gefangenen die Gewährung von Be-
gleitausgängen nicht verantwortbar 
sei.

II.

Die Rechtsbeschwerde des Leiters der 
Justizvollzugsanstalt, die der Senat zur 
Sicherung einer einheitlichen Recht-
sprechung zugelassen hat, hat in der 
Sache Erfolg.Der (neuerliche) Antrag 
auf gerichtliche Entscheidung vom 
24.03.2009 ist unzulässig.

Das Strafvollzugsgesetz regelt die Frage 
der Vollstreckbarkeit einer gerichtlichen 
Entscheidung nicht (vgl. Calliess/Müller-
Dietz,  StVollzG, 11. Aufl., § 116 Rdz. 7 
und § 120 Rdz 2, jeweils m.w.N.). Dem-
entsprechend besteht praktisch keine 
Möglichkeit der Vollstreckung; anders 
als die VwGO in § 172 VwGO oder die 
ZPO in § 888 sieht das Strafvollzugsge-
setz keine gerichtliche Möglichkeit vor, 
den Vollzug einer obsiegenden Ent-
scheidung mittels eines Zwangsmittels 

Anders als die VwGO in § 172 VwGO oder 
die ZPO in § 888 sieht das Strafvollzugs-
gesetz keine gerichtliche Möglichkeit 
vor, den Vollzug einer obsiegenden 
Entscheidung mittels eines Zwangsmit-
tels durchzusetzen. Es kann auch kein 
Vornahmeantrag nach § 113 StVollzG 
zur Durchsetzung der Entscheidung 
der Strafvollstreckungskammer gestellt 
werden.
(Oberlandesgericht Hamm, Beschluss 
vom 27. August 2009 – 1 Vollz (Ws) 
323/09)
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durchzusetzen. Es kann gegebenen-
falls nur im Wege der Dienstaufsicht. 
Daraus folgt zugleich, dass auch kein 
Vornahmeantrag nach § 113 StVollzG 
zur Durchsetzung der Entscheidung 
der Strafvollstreckungskammer gestellt 
werden kann (vgl. Senatsbeschluss 
vom 09.01.1986 – 1 VoIlz (Ws) 223/85). 
Zu einer Änderung seiner ständigen 
Rechtsprechung sieht der Senat keinen 
Anlass, da es sich bei der fehlenden 
Vollstreckbarkeit von gerichtlichen 
Entscheidungen auf dem Gebiet des 
Strafvollzugs um eine bewußte Ent-
scheidung des Gesetzgebers handelt. 
Zudem steht einem Vornahmeantrag 
jedenfalls dann, wenn er wie vorlie-
gend mit einem Verpflichtungsantrag 
kombiniert wird – die Rechtskraft der 
Entscheidung der Strafvollstreckungs-
kammer vom 31.10.2008 entgegen, da 
zumindest im Hinblick auf den zugleich 
gestellten Verpflichtungsantrag in der 
Sache über denselben Streitgegenstand 
noch einmal zu entscheiden wäre.

Entgegen der Auffassung des Betrof-
fenen sind die Grundsätze der Senats-
entscheidung vom 09.01.1986 auch auf 
den vorliegenden Fall anwendbar. Der 
von der Verfahrensbevollmächtigten 
des Betroffenen angeführte Umstand, 
dass es hier vorrangig um die Frage 
gehe, ob die fehlende Zustimmung 
des Justizministeriums ersetzt werden 
kann, rechtfertigt keine andere Beur-
teilung. Die Verfahrensbevollmächtigte 
des Betroffenen verkennt insoweit, dass 
es sich bei der von ihr aufgeworfenen 
Frage um eine materiell-rechtlich zu be-
urteilende Frage handelt, der die Frage 
der grundsätzlichen Zulässigkeit des 
von ihr eingeschlagenen Rechtsweges 
vorgeschaltet ist.

Der Beschluss der Strafvollstreckungs-
kammer war daher aufzuheben und der 
Antrag auf gerichtliche Entscheidung 
als unzulässig zu verwerfen, ohne dass 
inhaltlich auf die unterlassene Maßnah-
me einzugehen war.
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